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Beschlüsse des Stadtrates

Touristisches  Leitsystem  Jena  -
Bestätigung Konzeption und Umsetzung
- beschl. am 24.04.2024, Beschl.-Nr. 24/2368-BV

001 Die Erneuerung des Touristischen Leitsystems für
die Stadt Jena erfolgt auf Grundlage der Konzeption.

002 Die  Beschaffung  und  Erneuerung  der  Wegweiser
mit eigenem Pfostensystem für Fußgänger  erfolgt  auf
Grundlage  der  Konzeption  durch  den  Eigenbetrieb
Kommunalservice Jena.

003 Die  Errichtung  von  Orientierungsstelen  an  den
Haltepunkten  Jena-Paradies  und  Jena-West  erfolgt  auf
Grundlage  der  Konzeption  durch  den  Eigenbetrieb
Kommunalservice Jena.

004 Die Erneuerung der vorhandenen Hinweistafeln an
Denkmalobjekten  erfolgt  auf  Grundlage  der  Konzeption
durch den Eigenbetrieb JenaKultur. 

005 Die benötigten Finanzmittel werden unter Vorbehalt
der  Mittelverfügbarkeit  in  den  jeweiligen  Wirtschaftsplänen
der Eigenbetriebe JenaKultur und Kommunalservice Jena für
das Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. 

Begründung: 

Hintergrund und Zielstellung
Das touristische Leitsystem der Stadt Jena aus den 1990er
Jahren  ist  dringend   erneuerungsbedürftig.  Aufgrund  von
Verwitterung,  Gestaltung  und  der  Platzierung  sowie  der
Montage (z.  B. an Straßenbahnmasten) ist  das Leitsystem
nicht  mehr  repräsentativ  für  die Stadt  Jena und entspricht
auch nicht den Vorgaben für eine gute Sicht- und Lesbarkeit
(Barrierefreiheit). 

Die Stadt Jena beabsichtigt,  die vorhandenen Systeme für
Besucherlenkung und -information in einem einheitlichen und
zeitgemäßen  System  zusammenzuführen.  Eine  besondere
Gestaltung soll zugleich einen identitätsstiftenden Mehrwert
für den öffentlichen Stadtraum schaffen.

Ein  hoher  Anspruch an die  Gestaltung resultiert  auch aus
den  Vorgaben  und  Anforderungen  an  die  innerstädtischen
Sanierungsgebiete  und  der  Vielzahl  an  Kulturdenkmalen
sowie  Denkmalensembles  in Jena.

Neben der einheitlichen und identitätsstiftenden Gestaltung
sollen  auch  aktuelle  Anforderungen  an  Informations-  bzw.
Leitsysteme  berücksichtigt  werden  –  z.  B.  QR-Codes  mit
ergänzenden  Informationen,  Barrierefreiheit,
Mehrsprachigkeit,  Nachhaltigkeit  durch  hohe  Lebensdauer
und  einfache  Instandhaltung.  Gleichzeitig  wird  eine
Sortierung und Reduzierung der vorhandenen Beschilderung
im öffentlichen Stadtraum angestrebt,  indem Informationen
(z.  B.  bei  Fördermitteleinsatz)  auf  einer  Hinweistafel
zusammengeführt werden. 

Konzeption
Die beauftragte Agentur minigram Studio für Markendesign
GmbH aus Berlin hat sich im Auswahlverfahren mit der Idee,
ein  Leitsystem  aus  Glas  für  Jena  zu  entwickeln,
durchgesetzt. Ziel des Gestaltungsansatzes ist es, die Marke
„Lichtstadt“  im  öffentlichen  Raum  sichtbar  hervorzuheben.
Dabei kann Licht durch Reflektion sichtbar gemacht werden.
Darüber hinaus ist Glas Bestandteil der DNA der Stadt Jena
und  schafft  Identität.  Innerhalb  des  Konzeptes  wurde  ein
besonderes  dichroitisches  Spezialglas,  welches  –  je  nach
Lichteinfall  –  golden  oder  blau  schimmert,  ausgewählt.
Insgesamt  sieht  die  Systemfamilie  folgende  Informations-
und Leitelemente vor:

1. Willkommenstele (optional)
2. Orientierungstele  (u.a.  an  den  Haltepunkten  Jena-West

und Jena-Paradies)

3. Wegweiser für Fußgänger mit separaten Pfosten
3. Hinweistafeln  bzw.  -stelen  für  Kulturdenkmale  oder

ähnliches

Mit der Gestaltungsidee wurde frühzeitig erkannt, dass auf
Grund  der  Eigenschaften  von  Glas  die  Herausforderung
besteht,  die  Spiegelungen  und Reflexionen  zu  reduzieren,
um  den  Vorgaben  einer  barrierfreien  Gestaltung  zu
entsprechen. Daher wurden frühzeitig Vertreter des Beirats
für  Menschen mit  Behinderung,  des Seniorenbeirats sowie
vom  Thüringer  Landesbeauftragten  für  Menschen  mit
Behinderung  in  den  Prozess  einbezogen.  Gemeinsam
wurden anhand  von  verschiedenen  Materialmustern  (z.  B.
mit unterschiedlich bearbeiteten Oberflächen) Spiegelungen
und Reflexionen reduziert und die Lesbarkeit optimiert. 

Im Rahmen der Konzeption wurden neben der Gestaltung
auch die Verfügbarkeit der Glasart sowie die Bearbeitungs-
und Herstellungskosten für die verschiedenen Elemente der
Systemfamilie gegenübergestellt. Im Ergebnis sind folgende
Materialien für die Elemente vorgesehen: 

1. Willkommenstele und Orientierungsstele – dichroitisches
Glas 

2. Wegweiser – eloxiertes Aluminium
3. Hinweistafeln/-stelen – Verbundsicherheitsglas (VSG) mit

farbiger Folie

Für eine optimale Lesbarkeit und Minimierung von Spiegel-
bzw.  Blendeffekten wird bei  den Elementen aus Glas eine
spezielle Folie auf  der Oberfläche bzw.  inneliegend (VSG-
Glas)  vorgesehen.  Bei  den  Wegweisern  wurde  auf  Grund
des  Gewichtes  von  Glas  und  der  Kosten  als  Alternative
eloxiertes Aluminium präferiert.  Ein eigenes Pfostensystem
für  die  Wegweiser  soll  zusätzlich  die  Sichtbarkeit  im
öffentlichen Raum verbessern. 

Trotz der verschiedenen Materialien werden alle Elemente
der  Systemfamilie  in  einem  wiederkehrenden  und
einheitlichen Design umgesetzt. Die Verwendung der Farben
Blau  und  Gold  (Schimmer  des  Glases  bzw.  der  Folie)
entspricht  den  Farben  der  Lichtstadt  und  dem  Corporate
Design der Stadt Jena. 

Beteiligungsprozess
Die  Konzeption  wurde  durch  eine  Arbeitsgruppe  mit
Vertretern  aus  den  verschiedenen  Bereichen  der
Stadtverwaltung  und  den  Eigenbetrieben  begleitet  und
entwickelt.

Auf  Grund  der  besonderen  Materialwahl  wurden  bereits
frühzeitig  der  Seniorenbeirat,  der  Beirat  für  Menschen  mit
Behinderungen  als  auch  der  Thüringer  Landesbeauftragte
für Menschen mit Behinderung in den Prozess einbezogen.
In  enger  Zusammenarbeit  mit  der  Agentur  wurden
verschiedene Materialmuster bewertet, um die Lesbarkeit so
barrierefrei wie möglich  zu gestalten. Durch Bearbeitung der
Oberflächen  wurden  Spiegelungen  und  Reflexionen
reduziert.

Auch  der  Eigenbetrieb  Kommunalservice  Jena  wurde
frühzeitig in die Konzeption einbezogen, damit den späteren
Anforderungen  an  Pflege  und  Wartung  entsprochen  wird.
Glas  bietet  den  Vorteil,  dass  die  Oberflächen  sehr  gut
gereinigt  werden  können  –  z.  B.  bei  der  Entfernung  von
Stickern oder Schriftzügen. 

Umsetzung
Im Ergebnis  dieser Konzeption entsteht  ein Styleguide mit
Werkplanungen  für  die  einzelnen  Elemente.  Auf  dieser
Grundlage wird das Leitsystem in mehreren Arbeitspaketen
durch  die  Eigenbetriebe  Kommunalservice  Jena  bzw.
JenaKultur umgesetzt.

Im ersten Schritt sollen 2025 die Wegweiser für Fußgänger
errichtet  werden.  Die  Kosten  für  die  Beschaffung  und
Montage  werden  auf  ca.  80.000  €  geschätzt.  (40.000  €
Herstellungskosten + geschätzte 40.000 € für Fundamente
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und  Montage)  Die  Umsetzungsplanung  sowie  deren
Finanzierung erfolgt mit Zusage von Städtebaufördermitteln
durch das Dezernat 3, FD Stadtentwicklung. Der Aufbau der
Wegweiser  sowie  deren  Umsetzungsplanung  (sollte  keine
Förderung  erfolgen)  liegt  in  der  Verantwortung  des
Kommunalservice Jena unter Vorbehalt der Aufnahme in den
noch zu erstellenden Wirtschaftsplan 2025/26. Die laufenden
Unterhaltungskosten  in  den  Folgejahren,  sind  im  Rahmen
der  Infrastrukturvereinbarung  zwischen  Dezernat  3  und
Kommunalservice Jena entsprechend zu berücksichtigen.

Die  ca.  100  Hinweistafeln  bzw.  -stelen  an  den
Kulturdenkmalen  werden  2025  durch  den  Eigenbetrieb
JenaKultur umgesetzt. Die Kosten für die Beschaffung und
Montage werden auf ca. 40.000 € geschätzt und sind für den
noch zu erstellenden Wirtschafts- bzw. Investitionsplan 2025
anzumelden. Die Anbringung wird mit den Eigentümern und
der Unteren Denkmalschutzbehörde abgestimmt. 

Im  zweiten  Schritt  sollen  zwei  Orientierungsstelen  an  den
Haltepunkten  Jena-Paradies  und  Jena-West  installiert
werden. Die Kosten hierfür werden in Summe auf ca. 15.000
€  geschätzt.  Die  Umsetzung  erfolgt  durch  den
Kommunalservice Jena unter Vorbehalt der Aufnahme in den
noch zu erstellenden Wirtschaftsplan 2025/26. Die konkreten
Standorte  werden   unter  Berücksichtigung  der  aktuellen
Planungen  zur  Umfeldgestaltung  Westbahnhof  und  von
Grundstückseigentumsverhältnissen  sowie  von  Vertrags-
und  Förderbestimmungen im  Umfeld  des  Busbahnhofs  im
Rahmen der weiteren Umsetzung geprüft.

Hinweis:
Die  Anlagen  des  vorstehenden  Beschlusses  können  bei  der
Stadt Jena, Büro Stadtrat, Am Anger 15 in 07743 Jena, Zimmer
0_15 (EG) – nach telefonischer Vereinbarung (03641 / 492036)
– während der Dienstzeiten eingesehen werden und sind unter
https://rathaus.jena.de/de/sitzungskalender abrufbar.

Öffentliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die Möglichkeit der
Einsichtnahme  in  das  Ergebnis  der
Abwägung  zum  Entwurf  des
Bebauungsplanes  mit  integriertem
Grünordnungsplan  B-Lo  12
„Kleingartenanlage  Lobeda-Ost“  der  Stadt
Jena (Gemarkung Drackendorf) gemäß § 3
Absatz 2 BauGB.

Am  24.04.2024  hat  der  Stadtrat  der  Stadt  Jena  den
Abwägungsbeschluss  zum  Entwurf  des
Bebauungsplanes mit integriertem Grünordnungsplan B-
Lo 12 „Kleingartenanlage Lobeda-Ost“ gefasst. 
Da im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit mehr als
50  Personen  Stellungnahmen  mit  im  Wesentlichen
gleichen  Inhalt  abgegeben  haben,  erfolgt  für  diese
Personen  keine  postalische  Mitteilung  über  das
Abwägungsergebnis  ihrer  Stellungnahme.  Stattdessen
besteht die Möglichkeit  das Abwägungsergebnis  in den
Räumlichkeiten der Stadtverwaltung Am Anger 26, 07743
Jena,  im  Fachdienst  Stadtplanung,  2.  Stock,  Zimmer
02_13  während der Dienstzeiten 

Montag/ Dienstag: 08:00 bis 12:00 sowie
13:00 bis 16:00 Uhr; 

Donnerstag: 08:00 bis 12:00 sowie
13:00 bis 18:00 Uhr; 

Freitag 08:00 bis 12:00 Uhr, 

einzusehen.

Eine  Terminvereinbarung  zur  Erörterung  des
Abwägungsergebnisses  kann  über  die  Telefonnummer
des Sekretariats des Fachdienstes Stadtplanung (03641)
49-5202 oder  per  E-Mail  über  fd-stadtplanung@jena.de
erfolgen.

Das  Abwägungsergebnis  ist  ergänzend  im  Internet  auf
der  Vorhabenliste  der  Stadt  Jena  unter:
https://vorhaben.jena.de/de/637806 unter dem Link: BV –
Abwägung B-Plan einsehbar.

Jena, den 05.08.2024

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

gez. Dr. Thomas Nitzsche (Siegel)
(Oberbürgermeister)

Öffentliche  Bekanntmachung  des
Satzungsbeschlusses  über  den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan VBB-J
46 „dotSource Campus“ gemäß § 10 Abs. 3
BauGB  sowie  Anpassung  des
Flächennutzungsplans  für  den  Bereich
„dotSource  Campus“  im  Wege  der
Berichtigung

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 22 Abs. 3 der Thüringer
Gemeinde-  und  Landkreisordnung  -  Thüringer
Kommunalordnung  (ThürKO)  in  der  Fassung  der
Bekanntmachung vom 28.  Januar  2003 (GVBl.  S.  41),
zuletzt geändert durch Artikel 33 des Gesetzes vom 02.
Juli  2024 (GVBl.  S.  277, 288),  in  Verbindung mit  § 10
BauGB in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom  03.
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I
D.  2023,  Nr.  394)  sowie  §  83  Thüringer  Bauordnung
(ThürBO) vom 13. März 2014 (GVBl. S. 49) neugefasst
durch Gesetz vom 29. Juli 2022 (GVBl. S. 321) hat der
Stadtrat  der  Stadt  Jena  für  das  nachfolgend  näher
bezeichnete Gebiet am 20.03.2024 in öffentlicher Sitzung
gemäß § 10 BauGB unter der Beschluss-Nr. 24/2380-BV
den  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  VBB-J  46
„dotSource Campus“ als Satzung beschlossen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan besteht aus der
Planzeichnung  mit  Textlichen  Festsetzungen  und
Hinweisen sowie dem Vorhaben- und Erschließungsplan
jeweils vom 28.02.2024.

Dem  vorhabenbezogenen  Bebauungsplan  beigefügt  ist
die Begründung in der Fassung vom 28.02.2024 mit den
Maßnahmeblättern.

Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung
(ThürKO) wurde die Satzung der Rechtsaufsichtsbehörde
vorgelegt und nicht beanstandet.

https://vorhaben.jena.de/de/637806
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Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst folgende Flurstücke der Stadt Jena: Gemarkung
Jena, Flur 7, Flurstücks-Nr. 112/2 (teilweise), 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115/2, 117 (teilw.), 124/16 (teilw.), 155/22 (teilw.)
sowie Gemarkung Jena, Flur 13, Flurstücks-Nr. 193/2 (teilw.)

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist im beigefügten Übersichtsplan nachrichtlich dargestellt.

Gestrichelt umrandeter Bereich = Geltungsbereich des Bebauungsplanes

Der Satzungsbeschluss wird hiermit  gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) i.V.m. § 1 Abs. 1  und § 6 der
Thüringer Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften
und Landkreise (Thüringer Bekanntmachungsverordnung - ThürBekVO) vom 22.08.1994, zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 03. August 2023 (GVBI. S. 264) sowie § 8 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Jena in der Fassung vom
15.08.2003, zuletzt geändert am 23.04.2024 (Amtsblatt Nr. 23/24 vom 06.06.2024, S. 172), bekannt gemacht.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan VBB-J 46 „dotSource Campus“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB mit
dieser Bekanntmachung in Kraft.

Vom  Tag  der  öffentlichen  Bekanntmachung  an  kann  der  vorhabenbezogene  Bebauungsplan  mit  dem  Vorhaben-  und
Erschließungsplan  und der  Begründung und Maßnahmeblättern  sowie  einer  bei  der  Stadtverwaltung  Jena,  Fachdienst
Stadtplanung,  Verwaltungsgebäude  Am Anger  26,  2.  Etage,  während der  üblichen  Sprechzeiten  bzw.  nach vorheriger
Terminvereinbarung  eingesehen  werden.  Die  Terminvereinbarung  kann  über  die  Telefonnummer  des  Sekretariats  des
Fachdienstes Stadtplanung (03641) 49-5202 oder per E-Mail über fd-stadtplanung@jena.de erfolgen. Jedermann kann den
Bebauungsplan einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.

Hinweise:

Ist der Bebauungsplan unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der ThürKO enthalten oder aufgrund
der ThürKO erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 ThürKO unbeachtlich,
wenn  sie  nicht  innerhalb  eines  Jahres  nach  Bekanntmachung  des  Bebauungsplans  gegenüber  der  Stadt  Jena  unter
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Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht,
wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Es wird gemäß § 215 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) darauf hingewiesen, dass
1. eine  nach § 214 Abs.  1  Satz  1  Nr.  1  bis  3  BauGB beachtliche  Verletzung der  dort  bezeichneten  Verfahrens-  und

Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
unbeachtlich  werden,  wenn  sie  nicht  innerhalb  eines  Jahres  seit  Bekanntmachung  des  Bebauungsplans  schriftlich
gegenüber der Stadt Jena unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche
nach  den  §§  39  bis  42  BauGB  und  auf  die  Vorschrift  des  §  44  Abs.  4  BauGB  über  das  Erlöschen  von
Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung wird hingewiesen.

Berichtigung des Flächennutzungsplanes
Im Zuge der  Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VBB-J 46 “dotSource Campus“ im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13 a BauGB wird der seit 09. März 2006 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) in Anwendung des § 13
a  Abs.  2  Nr.  2  BauGB  im  Wege  der  Berichtigung  an  die  Festsetzungen  des  o.  g.  Bebauungsplans  angepasst.  Die
Berichtigung stellt einen redaktionellen Vorgang dar, auf den die Vorschriften über die Aufstellung von Bauleitplänen keine
Anwendung finden. Sie erfolgt ohne Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, beinhaltet keinen Umweltbericht und bedarf
nicht der Genehmigung.

Die Berichtigung des  FNP für  den  Bereich VBB-J 46  “dotSource  Campus“  erstreckt  sich  über  den oben dargestellten
Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes.  Der  Bereich des  Bebauungsplanes  wird  im Flächennutzungsplan  im Zuge der
Anpassung von „Gemeinbedarfsfläche mit Zweckbestimmung Feuerwehr“ mit Inkrafttreten des Bebauungsplanes künftig als
"Gemischte Baufläche" dargestellt.

Mit  dieser  Bekanntmachung  wird  die  Berichtigung  des  Flächennutzungsplanes  für  den  Bereich  „dotSource
Campus“ wirksam.
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Die  Berichtigung  des  Flächennutzungsplanes  für  den
Bereich „dotSource“ kann bei der Stadtverwaltung Jena,
Fachdienst  Stadtentwicklung  |  Stadtplanung,
Verwaltungsgebäude  Am Anger  26,  2.  Etage,  während
der üblichen Sprechzeiten eingesehen werden; über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Jena, den 07.08.2024

Stadt Jena
DER OBERBÜRGERMEISTER

gez. Thomas Nitzsche (Siegel)
(Oberbürgermeister)

Tagesordnung der 2. Sitzung des Stadtrates
Jena

Am Mittwoch, den 21.08.2024 um 17:00 Uhr findet im
Rathaus, Markt 1, 07743 Jena die 2. Sitzung des Stadtra-
tes der Stadt Jena statt.

Tagesordnung, öffentlicher Teil: (Beginn: 17:00 Uhr)

1. Vereidigung des Oberbürgermeisters der Stadt Jena

2. Verpflichtung von Mitgliedern des Stadtrates der Stadt
Jena

3. Verpflichtung  von  Ortsteilbürgermeistern  der  Stadt
Jena

4. Bestätigung  der  Niederschrift  über  die  52.  Sitzung
des Stadtrates am 24.01.2024 - öffentlicher Teil -

5. Bestätigung der Niederschrift über die 1. Sitzung des
Stadtrates am 19.06.2024 - öffentlicher Teil -

6. Einwohnerfragestunde

7. Fragestunde

8. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Überführung 
der Honorarverträge in Festanstellungen an der 
Musik und Kunstschule (MKS) Jena
Vorlage: 24/0061-BV

9. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Satzung zur 
Änderung der Hauptsatzung der Stadt Jena
Vorlage: 24/0017-BV

10. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
von Ausschüssen
Vorlage: 24/0023-BV

11. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Preis für 
Zivilcourage - Benennung eines Mitgliedes des 
Stadtrates für die Jury 2024
Vorlage: 24/0025-BV

12. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - 
Studierendenbeirat, Bestätigung der Mitglieder und 
Stellvertreter
Vorlage: 24/0022-BV

13. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Umbesetzung 
im Beirat für Bürgerbeteiligung 2/24
Vorlage: 24/0016-BV

14. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Umbesetzung 
im Klimaschutz-Beirat
Vorlage: 24/2488-BV

15. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Wahl der 
Mitglieder und der stellvertretenden Mitglieder in der 
Planungsversammlung der Regionalen 

Planungsgemeinschaft Ostthüringen; Entsendung 
eines Mitgliedes und des stellvertretenden Mitgliedes 
im Strukturausschuss der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Ostthüringen
(Vorlage wird nachgereicht)
Vorlage: 24/0053-BV

16. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Wahl der 
Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse Jena-
Saale-Holzland 2024
Vorlage: 24/0041-BV

17. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Beirates der "Jenaer Bäder und Freizeit GmbH" 
2024
Vorlage: 24/0049-BV

18. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Aufsichtsrates der Stadtwerke Jena GmbH 2024
Vorlage: 24/0042-BV

19. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Aufsichtsrates der Stadtwerke Energie Jena-
Pößneck GmbH
Vorlage: 24/0052-BV

20. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Aufsichtsrates der "Jenaer Nahverkehr GmbH" 
2024
Vorlage: 24/0050-BV

21. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Beirates der jenawohnen GmbH 2024
Vorlage: 24/0043-BV

22. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
"Kooperationsmodell Abfallwirtschaft Thüringen 
(KAT)" 2024
Vorlage: 24/0047-BV

23. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
"Restabfallbehandlung Ostthüringen (ZRO)" 2024
Vorlage: 24/0045-BV

24. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
"JenaWasser" 2024
Vorlage: 24/0046-BV

25. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
"Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Jena-
Saale-Holzland" 2024
Vorlage: 24/0044-BV

26. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Aufsichtsrates der 
"Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH" 2024
Vorlage: 24/0048-BV

27. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Besetzung 
des Verwaltungsrates der Saale-Betreuungswerk 
Jena gGmbH
Vorlage: 24/0051-BV

28. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Entsendung 
von Vertretern des Stadtrates in den Regionalbeirat 
des Vereins Impulsregion e.V.
Vorlage: 24/0024-BV

29. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - 
Einwohnerantrag nach § 16 ThürKO: Erhalt aller 
Kleingärten und Kleingartenanlagen auf städtischen 
Grundstücken
Vorlage: 24/0062-BV
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30. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - Feststellung 
des Jahresabschlusses der JenA4 GmbH für das 
Jahr 2023/Wahl des Abschlussprüfers 2024
Vorlage: 24/0027-BV

31. Beschlussvorlage Oberbürgermeister - 
Jahresabschluss 2023 des Saale-Betreuungswerk 
der Lebenshilfe Jena, Werkstätten für Behinderte – 
Förderung – Wohnen gGmbH
Vorlage: 24/0040-BV

32. Beschlussvorlage Fraktionen FDP und CDU - 
Fortschreibung Brandschutzbedarfs- und 
Entwicklungsplan
(Wiedervorlage vom 20./21.03.24 TOP 36 und 
23./24.04.24 TOP 36)
Vorlage: 24/2414-BV

33. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - 
Rahmenbedingungen für den Nahverkehr verbessern
(Wiedervorlage vom 20./21.03.24 TOP 38, 
23./24.04.24 TOP 41 und 19.06.24 TOP 9.1)
Vorlage: 24/2416-BV

34. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - Investitionen 
für das Personal im ÖPNV
(Wiedervorlage vom 20./21.03.24 TOP 37, 
23./24.04.24 TOP 40 und 19.06.24 TOP 9.2)
Vorlage: 24/2415-BV

35. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - Nachnutzung 
der alten Schwimmhalle
(Wiedervorlage vom 28.02.24 TOP 36 und 
23./24.04.24 TOP 39)
Vorlage: 24/2372-BV

36. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - 
Veröffentlichung der Klimastudie
Vorlage: 24/0063-BV

37. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - 
Spielzeugkisten auf Spielplätzen
Vorlage: 24/0074-BV

38. Beschlussvorlage Fraktion Die Linke - Kosten der 
Unterkunft - mehr Wohnraum für Alleinerziehende
Vorlage: 24/0075-BV

39. Beschlussvorlage AFD-Fraktion - Keine 
Gendersprache in der Stadtverwaltung
Vorlage: 24/0071-BV

40. Beschlussvorlage CDU-Fraktion - Jenaer 
Strombilanzkreis aufbauen
Vorlage: 24/0076-BV

41. Berichtsvorlage Oberbürgermeister - 
Beschlusskontrolle 1. Halbjahr 2024
Vorlage: 24/0015-BE

42. Berichtsvorlage Oberbürgermeister - Zentraler 
Steuerungsbericht zum 30.04.2024 (Tertialbericht 
1/2024)
Vorlage: 24/0055-BE

Die Sitzung wird 22 Uhr mit einem nicht öffentlichen Teil
fortgeführt.

Der Oberbürgermeister

Zweckverband Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt
Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH)
Der Verbandsvorsitzende   
Die nächste
Sitzung  der  Verbandsversammlung  des  Zweckver-
bandes  Veterinär-  und  Lebensmit-
telüberwachungsamt Jena - Saale-Holzland
findet  am  Montag,  09.09.2024  um  15:30  Uhr, im
Beratungsraum  (2.  Obergeschoss),  Kirchweg  18  in
07646 Stadtroda, statt.

Tagesordnung
öffentlicher Teil
1. Eröffnung und Begrüßung der Verbandsräte und 

Gäste, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und
Beschlussfähigkeit

2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines 

Stellvertreters

gez. Dr. Thomas Nitzsche
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt 
Jena-Saale-Holzland (ZVL J-SH)    

Durchführung  der  amtlichen  Schlachttier-
und  Fleischuntersuchung  bei
Hausschlachtungen  sowie  Entnahme  von
Trichinenproben bei erlegtem Wild in Jena
und  dem  Saale-Holzland-Kreis  (Stand
08.08.2024)

Das Untersuchungspersonal darf in der Stadt Jena und dem
gesamten Saale-Holzland-Kreis tätig werden. Bitte nehmen
Sie  bei  Bedarf  Kontakt  mit  nachfolgenden  Tierärzten  auf
(alphabetische Reihenfolge):

01. TA  Baumann,  Christian;  Wohnort:  Jena,  Tel.:
0162/6659548

02. TÄ Bender, Nancy; Praxisorte: Stadtroda & Eisenberg,
Tel.: 036428/390537, 0176/23396185

03. TA Cygankov, Andre (TAP Dr. Schröder); Wohnort: Bad
Klosterlausnitz, Tel.: 036428/61519

04. DVM  Ebbinghaus,  Frank;  Wohnort:  Bürgel,  Tel.:
036692/22319

05. TÄ  Fischer,  Katja  (TAP  DVM  Vogel);  Wohnort:  Bad
Klosterlausnitz, Tel.: 0152/28618481

06. DVM  Görsch,  Gerhard;  Wohnort:  Bad Klosterlausnitz,
Tel.: 036601/83462

07. TÄ  Heidenreich,  Claudia;  Wohnort:  Lederhose,  Tel.:
036604/993971 o. 0151/70004421

08. TÄ  Knopf,  Carolin;  Wohnort:  Wünschendorf,  Tel.:
0151/51868724

09. DVM  Kube,  Jürgen;  Wohnort:  Zimmern,  Tel.:
036427/22588
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10. TÄ  Lindner,  Katja  (TAP  Dr.  Schröder);  Wohnort:
Karlsdorf, Tel.: 036428/61519   

11. DVM  Schmidt,  Rolf;  Wohnort:  Magdala,  Tel.:
036454/50258

12. Dr.  Schröder,  Michael;  Wohnort:  Stadtroda,  Tel.:
036428/61519

13. Dr.  Straube,  Kathleen;  Wohnort:  Hermsdorf,  Tel.:
036601/83171

14. DVM  Vogel,  Wilfried;  Wohnort:  Frauenprießnitz,  Tel.:
036421/22851

15. TÄ  Weigmann,  Regina:  Wohnort:  Orlamünde,  Tel.:
0160/8007768

Öffentliche Ausschreibungen

Öffentliche
Ausschreibung

Hinweis  auf  die  Bekanntmachung  eines  offenen
Verfahrens

Der Auftraggeber 

Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15
07743 Jena

E- Mail: vergabe-jena@jena.de

hat unter der Vergabenummer

2024-VGV-SE-04

für die Leistung

Planungsleistung  „Freiraumgestaltung
Saalepromenaden“

die  Bekanntmachung  eines  offenen  Verfahren  auf  der
Vergabeplattform  https://www.evergabe-online.de,  der
Internetseite  der  Stadt
https://rathaus.jena.de/de/ausschreibungen-auslegungen
und www.bund.de veröffentlicht. Die Unterlagen können
unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?
id=705969

Angebotsfrist: 03.09.2024 / 10:00 Uhr
Versand EU: 02.08.2024

Öffentliche
Ausschreibung

Hinweis  auf  die  Bekanntmachung  eines  offenen
Verfahrens

Der Auftraggeber 

Stadtverwaltung Jena
Am Anger 15
07743 Jena

E- Mail: vergabe-jena@jena.de

hat unter der Vergabenummer

2024-VgV-SO-04

für die Leistung

Bewachungsleistung  für  die
Gemeinschaftsunterkunft  am  Erfurter
Straße 35

die  Bekanntmachung eines  offenen Verfahrens  auf  der
Vergabeplattform  https://www.evergabe-online.de,  der
Internetseite  der  Stadt
https://rathaus.jena.de/de/ausschreibungen-auslegungen
und www.bund.de veröffentlicht. Die Unterlagen können
unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://www.evergabe-online.de/tenderdocuments.html?
id=706303

Angebotsfrist: 05.09.2024/ 10:00 Uhr
Versand an EU: 05.08.2024
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